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 Veröffentlicht am 30.06.1994

Norm

ASGG §46 Abs1 Z1

Rechtssatz

Bei der Frage des Kostenersatzes für die Vertretung durch einen Rechtsanwalt im Exekutionsverfahren nach

vorausgehender Vertretung im titelscha5enden Verfahren durch die Arbeiterkammer handelt es sich um eine für die

Rechtsentwicklung erhebliche Frage.
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